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Die in Zusammenarbeit mit dem BMU erstellten Erläuterungen behandeln Fragestellun-
gen bezüglich der in der EEG-Novelle getroffenen Regelungen für Biogas-Verbrennungs-
motoranlagen. Das im EEG 2009 herangezogene Emissionsminimierungsgebot der TA 
Luft wird durch den Beschluss der Bund/Länderarbeitsgruppe Immissionsschutz (LAI) 
konkretisiert und soll eine einheitliche Erhöhung der Grundvergütung gewährleisten.  

1. Erneuerbare Energien Gesetz (EEG 2009) 

Den sog. Emissionsminimierungsbonus von 1,0 ct/kWh können nach dem Bundes-
Immissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftige Bestands- und Neuanlagen beanspru-
chen, wenn die Formaldehyd-Emissionen dem Emissionsminimierungsgebot nach Num-
mer 5.2.7 der TA-Luft entsprechen. Aufgrund der nachgewiesenen krebserzeugenden 
Wirkung von Formaldehyd ist eine Reduzierung des Emissionswertes als Vorsorge zum 
Schutz der menschlichen Gesundheit notwendig1). Die Erhöhung der Grundvergütung 
kompensiert die zusätzlichen Kostenbelastungen für Techniken zur Minimierung der 
Formaldehydemissionen auf der Investitionsseite und im Betrieb der Biogas-
Verbrennungsmotoranlagen. Der vom Deutschen Bundestag am 6. Juni 2008 verab-
schiedete und im Bundesgesetzblatt am 31.10.2008 veröffentlichte Wortlaut ist in Anla-
ge 2 wiedergegeben. Das EEG 2009 tritt am 01.01.2009 in Kraft. 

2. LAI-Beschluss Formaldehyd 

Das EEG 2009 beinhaltet keine Anforderungen hinsichtlich anlagenspezifischer  Emissi-
onswerte, verweist jedoch auf die Einhaltung des „Emissionsminimierungsgebots nach 
TA Luft“.  Zur Konkretisierung der im EEG 2009 in Bezug genommenen TA Luft hat die 
LAI am 17./18. September 2008 einen Beschluss gefasst, der im Kern folgendes beinhal-
tet: 

− Alle nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigungsbedürftigen Bestands- 
und Neuanlagen, die Biogas als Brennstoff verwenden, sollen einen Emissionswert2) 
von 40 mg/m3 i.N. einhalten. 

− Voraussetzung für den Anspruch auf Vergütungserhöhung ab dem 01.01.2009 ist die 
Bescheinigung der Einhaltung dieses Emissionswertes durch die zuständige Behörde, 

− Der Emissionswert soll jährlich überprüft werden, um die erhöhte Grundvergütung wei-
terhin zu erhalten. 

Der komplette Wortlaut des LAI Beschlusses kann Anlage 1 entnommen werden. 

                                                 
1) Studien anerkannter wissenschaftlicher Gremien (International Agency on Research of Cancer, IARC; Bundesinstitut für 
Risikobewertung BfR) bestätigen, dass Formaldehyd in die Gruppe der krebserzeugenden Stoffe gehört. Daher findet die 
Emissionsminimierungsregel der TA Luft unter der Maßgabe der Verhältnismäßigkeit Anwendung. 
2)    Alle hier genannten Emissionswerte beziehen sich auf 5 Vol.% O2. 
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3. Konsequenzen für Biogas-Verbrennungsmotoranlagen 

Das BMU hat klargestellt, dass 

− nur nach BImSchG genehmigungsbedürftige Bestands- und Neuanlagen die Vergü-
tungserhöhung beanspruchen können, 

− nach Baurecht genehmigte Bestands- und Neuanlagen die Vergütungserhöhung nicht 
in Anspruch nehmen können (auch wenn die Einhaltung des Emissionswertes von der 
Aufsichtsbehörde gefordert wird), 

− auch für aus dem Erdgasnetz entnommenes aufbereitetes Biogas die zusätzliche Ver-
gütung nicht gewährt wird,  

− die Länder den Vollzug des LAI-Beschlusses regeln werden, 

− die Länder beim Vollzug des LAI-Beschlusses Spielraum haben, welche technischen 
Maßnahmen zur Einhaltung des Formaldehyd-Emissionswertes akzeptiert werden, 

− der neue Emissionswert von 40 mg/m3 i.N. für alle Bestands- und Neuanlagen gültig 
ist, d.h. für Anlagen, für die bisher der Grenzwert von 60 mg/m3 i.N. galt, gilt ab 
01.01.09 der Emissionswert von 40 mg/m3 i.N. Für die Zeit der technischen Umrüstung 
sind mit der zuständigen Behörde im Einzelfall Übergangsfristen zu vereinbaren. Dies 
gilt auch für bereits im Bau befindliche Neuanlagen, die nach dem 01.01.2009 in Be-
trieb genommen werden.  

− Anlagen, die den neuen Emissionswert nicht kontinuierlich einhalten, mit dem Entzug 
der Genehmigung, des Anspruchs auf Erhöhung der Vergütung und ggf. Rückforde-
rung bereits gezahlter „Emissionsminimierungsboni“ rechnen müssen, 

− für Altanlagen, die in die Genehmigungsbedürftigkeit fallen (z.B. durch Leistungs-
erhöhung bzw. -erweiterung), die Vergütungserhöhung ebenfalls gewährt wird, 

− die Vergütungserhöhung von 1ct/kWh der gleichen Degression nach EEG 2009 unter-
liegt wie die Grundvergütung, 

− die Vergütungserhöhung bis max. 500 kW gewährt wird, Mehrmotoranlagen (Bsp. 
3 x 500 kW) bzw. Anlagen im Sinne des § 19 EEG 2009 erhalten demnach pro Jahr 
500 kW x 1 ct/kWh Jahreslaufleistung in h,  

− nach einem Jahr eine Überprüfung und ggf. Neufestlegung des Formaldehyd-
Emissionswertes erfolgen wird. Bei einer Neufestlegung sollen für Bestandsanlagen 
Übergangsfristen eingeräumt werden, 

Der VDMA geht nach den derzeitigen Erkenntnissen zum Stand der Technik davon aus, 
dass Emissionswerte von 40 mg/m3 i.N. innermotorisch nur auf Kosten deutlicher Wir-
kungsgradeinbußen3) zu erreichen sein werden. Um auf das geforderte Emissionsniveau 
zu kommen, wird zusätzliche Anlagentechnik erforderlich sein.  

                                                 
3) Siehe FVV-Forschungsvorhaben 918 „Formaldehyd – Wirkmechanismen“ 
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Nach heutigem Kenntnisstand heißt das Einsatz 

− einer Gasaufbereitung (Trocknung und Feinstreinigung) mit nachgeschaltetem Oxi-
dationskatalysator, oder 

− einer thermischen Nachverbrennung.  

4. Konsequenzen für alle anderen Gasmotoranlagen (Erd-, Klär-, Deponie-, 
Grubengas, …) 

Die TA Luft 2002 legt für die in der Überschrift genannten Verbrennungsmotoren einen 
Formaldehydwert von 60 mg/m3 i.N. fest. Jedoch unterliegen auch diese Anlagen dem 
Emissionsminimierungsgebot, daher ist auch bei diesen mit einer Minimierung des For-
maldehyd-Emissionswertes zu rechnen.  

_____________________ 

04. Dezember 2008 

 












